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Der Bayerische Landtag hat am 
29.11.2012 mit dem Gesetz zur Änderung 
der Bayerischen Bauordnung und des 
Baukammerngesetzes beschlossen, für 
Neubauten und den Bestand von Wohnun-
gen eine gesetzliche Rauchwarnmelder-
pflicht einzuführen. Der neue Art. 46 Abs. 4 
Bayerische Bauordnung (BayBO) erhöht 
den Brandschutz von Wohnungen durch 
eine Verpflichtung zur Schaffung einer 
Frühwarneinrichtung, mit der Wohnungs-

brände frühzeitig bemerkt und Menschen-
leben gerettet werden können.

1 
Ab wann gilt die Verpflichtung?
Für neue Wohnungen gilt die Ver-
pflichtung mit Baubeginn ab dem 

1.1.2013 – außer für Wohnungen in Son-
derbauten nach Art. 2 Abs. 4 BayBO, wie 
z.B. in Hochhäusern.
Alten- und Pflegeeinrichtungen, Heime 
oder Unterkünfte fallen nicht unter diese 
spezielle Regelung für Wohnungen. An 
diese Einrichtungen können als Sonder-
bauten aber weitergehende Sicherheits-
anforderungen, wie z. B. die Installation 
von Brandmeldeanlagen, gestellt werden.

2 
Gibt es eine Übergangsfrist?
Vorhandene Wohnungen sind bis 
zum 31.12.2017 entsprechend 

nachzurüsten. Unter die Nachrüstpflicht 
fallen alle Wohnungen, mit deren Bau vor 
dem 1.1.2013 begonnen wurde.

3 
Wer ist für die Installation und Be-
triebsbereitschaft verantwort-
lich?

Für die Installation der Rauchwarnmelder 
sind die Bauherren und bei vorhandenen 
Wohnungen die Eigentümer verantwort-
lich. Die Verpflichtung der Eigentümer er-
streckt sich auch auf den Austausch nicht 

mehr funktionstüchtiger Rauchwarnmel-
der durch neue Geräte. Der Einbau von 
Rauchwarnmeldern ist, wie auch für ande-
re Anlagen der technischen Gebäudeaus-
rüstung, nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 2 Buchsta-
be b BayBO verfahrensfrei.
Die Sicherstellung der Betriebsbereit-
schaft obliegt den unmittelbaren Besit-
zern, es sei denn, der Eigentümer über-
nimmt diese Verpflichtung selbst. Bei 
Mietwohnungen liegt es also in der Regel 
in der Verantwortung der Mieter als den 
Wohnungsbesitzern, zum Beispiel einen 
Batteriewechsel an den Rauchwarnmel-
dern rechtzeitig durchzuführen.
Eine staatliche Überprüfung des Einbaus 
und wiederkehrende Kontrollen sind nicht 
vorgesehen. Es liegt in der Verantwortung 
der jeweiligen Verpflichteten, für die Instal-
lation sowie für die Betriebsbereitschaft 
der Rauchwarnmelder Sorge zu tragen.

4 
Wo müssen Rauchwarnmelder in-
stalliert werden?
In Wohnungen müssen Schlafräu-

me und Kinderzimmer sowie Flure, die zu 
Aufenthaltsräumen führen, jeweils min-
destens einen Rauchwarnmelder haben.
Grundsätzlich gehören Rauchwarnmelder 
an die Zimmerdecke, da sich Brandrauch 
immer zuerst unter der Decke sammelt. 
Bei offenen Verbindungen innerhalb der 
Wohnung, wie bei Treppen über mehrere 
Geschosse, ist mindestens auf der obers-
ten Ebene ein Rauchwarnmelder zu instal-
lieren.

5 
Was muss beim Kauf beachtet 
werden?
Rauchwarnmelder, die in Deutsch-

land in Verkehr gebracht und gehandelt 
werden dürfen, müssen eine CE-Kennzeich-
nung mit Angabe der nach der Bauproduk-
tenrichtlinie harmonisierten Produktnorm 
DIN EN 14604 „Rauchwarnmelder“ tragen.

6 
Wie müssen Rauchwarnmelder in-
stalliert und betrieben werden?
Die Rauchwarnmelder müssen so 

eingebaut oder angebracht und betrieben 
werden, dass Brandrauch frühzeitig er-
kannt und gemeldet wird. Genaue Anga-
ben zur Standortwahl, Montage und War-
tung sind in den Herstelleranweisungen 
enthalten, die zusammen mit den Rauch-
warnmeldern geliefert werden müssen. 
Nach diesen Anleitungen können Rauch-
warnmelder von Jedermann einfach mit 
Schrauben, Dübeln oder Spezialklebstoff 
montiert werden; eine Fachkraft ist weder 
für das Installieren noch für das Warten 
erforderlich. Allerdings müssen die Infor-
mationen der Hersteller auch den Mietern 
bereitgestellt werden, damit sie die in der 
Regel jährlich erforderliche Inspektion der 
Rauchwarnmelder und die Funktionsprü-
fung der Warnsignale sowie gegebenen-
falls den Austausch der Batterien durch-
führen können.

7 
Wird eine mögliche Fehlalarmie-
rung verrechnet?
Wenn Nachbarn oder Passanten 

die Feuerwehr rufen, weil sie einen Rauch-
warnmelder hören, der aufgrund eines 
technischen Mangels oder der Detektion 
von Staub oder Dampf anschlägt, darf ihre 
Aufmerksamkeit und Umsicht nicht zu 
Nachteilen führen. Gemäß Art. 28 Abs. 2 
Nr. 5 Bayerisches Feuerwehrgesetz kann 
Kostenersatz nur verlangt werden bei vor-
sätzlicher oder grob fahrlässiger Falsch-
alarmierung der Feuerwehr.

8 
Wie lange hält die Batterie?
Rauchwarnmelder können über 
Netzstrom oder mit Batterie betrie-

ben werden. Bei Geräten mit Batteriebe-
trieb ist zu unterscheiden zwischen sol-
chen, die mit handelsüblichen Batterien 
betrieben werden, die vom Benutzer aus-
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zuwechseln sind, und solchen, mit fest 
eingebauten Langzeitbatterien; letztere 
müssen bei leeren Batterien komplett aus-
getauscht werden. 

9 
Kann ein Rauchwarnmelder altern 
und muss er dann ersetzt werden?
Bei allen Betriebsarten sollte je-

denfalls das vom Hersteller empfohlene 
Datum für den Austausch der Geräte be-
achtet werden, da die Zuverlässigkeit durch 
Verschmutzung des optischen oder photo-
elektrischen Systems sowie durch Alterung 
der Bauteile nach etwa zehn Jahren sinkt.

 10 
Gibt es Geräte für Gehör lose?
Für Gehörlose gibt es Rauch-
warnmelder, die mit Blitzein-

richtungen und Rüttelkissen verbunden 
werden. Diese Geräte sind als Maßnah-
men zur Anpassung von Wohnraum an die 
Belange von Menschen mit Behinderung 
im Bayerischen Wohnungsbauprogramm 
förderfähig. Es gilt eine Bagatellgrenze 
von 1.000 Euro.
 

Quelle: Oberste Baubehörde im Bayerischen 

Staatsministerium des Innern; Januar 2013

Stark in Auswahl und Qualität

Mondi Raubling 

Rosenheimer Strasse 37

83064 Raubling

Tel: +49 8035 909 0

info.raubling@mondigroup.com

IN TOUCH EVERY DAY

www.mondigroup.com/containerboard

Mondi Raubling 

Ihr Spezialist für 

Wellpappenrohpapiere

Holz macht’s natürlich!

Innentürfriese

Haustürfriese

Innentür-Rohlinge

Mehrschichtplatten

Sandwichplatten

Funktionstür-Rohlinge

www.holz-hogger.de

Leimholzprodukte - Fertigungs GmbH


